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Medienmitteilung

Wirtschaft geschlossen für 3x JA und 1x NEIN

Dachverbände der Wirtschaft treten gemeinsam für Reformen und gegen extreme Initiativen ein

JA zur Reform der Verrechnungssteuer, JA zur Reform AHV 21, JA zur Zusatzfinanzierung

der AHV und NEIN zur Massentierhaltungsinitiative: Die Präsidenten der vier

Dachverbände der Schweizer Wirtschaft haben heute Morgen an einer gemeinsamen

Medienkonferenz in Bern geschlossen ihre Haltung zu den vier Vorlagen der

eidgenössischen Volksabstimmung vom 25. September 2022 manifestiert.

Bern, 11. August 2022 – Die vier Dachverbände der Schweizer Wirtschaft economiesuisse,

Schweizerischer Gewerbeverband sgv, Schweizerischer Arbeitgeberverband SAV und Schweizer

Bauernverband SBV haben heute an einer gemeinsamen Medienkonferenz ihre Haltung zur

bevorstehenden eidgenössischen Volksabstimmung vom 25. September 2022 dargelegt. Alle vier

Wirtschaftsdachverbände sagen klar JA zur Reform der Verrechnungssteuer, zur Reform

AHV 21 und zur Zusatzfinanzierung der AHV. Hingegen lehnen alle vier Dachverbände ebenso

entschieden die Massentierhaltungsinitiative ab. Mit ihrem heutigen Auftritt vor den Medien

manifestierten die Präsidenten der vier Verbände ihre Geschlossenheit in Bezug auf die aktuellen

wirtschaftspolitischen Dossiers. Nach der Präsentation der Wirtschaftspolitischen Agenda 2025

durch economiesuisse, den sgv und den SAV im November markiert die heutige Medienkonferenz

zusammen mit dem SBV zum zweiten Mal innert Jahresfrist den klaren Willen der Wirtschaft, in

wichtigen wirtschaftspolitischen Fragen enger zusammenzuarbeiten und gemeinsam für

ordnungspolitische Reformen, für Wirtschaftsfreiheit und für Sicherheit einzutreten.



Fabio Regazzi, Präsident des Schweizerischen Gewerbeverbands, erläuterte gegenüber

den Medien, warum eine engere politische Zusammenarbeit der vier Verbände notwendiger

denn je ist. Das ordnungspolitische Konzept sei in der Schweizer Politik zunehmend durch die

politische Agenda von Links-Grün gefährdet. Deren Agenda wolle immer mehr Staat und

Regulierung zulasten von Eigenverantwortung. Dem wollen die Verbände entgegentreten: «Die

Schweiz braucht Stabilität in unsicheren Zeiten. Stabile Renten, Steuereinnahmen und

Rahmenbedingungen für die Landwirtschaft», sagte Regazzi.

Christoph Mäder, Präsident von economiesuisse, zeigte keinerlei Verständnis für die Opposition

von links gegen die Reform der Verrechnungssteuer. Zumal auch die Bundeskasse sowie Kantone

und Gemeinden von der Reform profitieren. Deshalb unterstützen neben der Wirtschaft auch

Bundesrat, Parlament und Kantone die Reform. Der Bund rechne schon nach fünf Jahren

mit einem Plus an Steuereinnahmen von 350 Millionen Franken pro Jahr. «Die Reform holt

Steuereinnahmen aus dem Ausland zurück, die ganze Schweiz profitiert also», sagte Mäder vor

den Medien.

Valentin Vogt, Präsident des Schweizerischen Arbeitgeberverbands, zeigte ebenfalls kein

Verständnis für den Rückzug ins ideologische Reduit des Referendums. Er verwies auf die

Bedeutung der AHV als grösste soziale Errungenschaft des vergangenen Jahrhunderts. Diese

AHV ächze nun unter der Last des demografischen Wandels. In der Summe stelle die AHV-

Reform nun einen gutschweizerischen Kompromiss dar: «Die dringende finanzielle Entlastung der

AHV wird durch eine Kombination aus strukturellen und finanziellen Massnahmen sichergestellt»,

sagte Vogt.

Markus Ritter, Präsident des Schweizer Bauernverbands, erklärte, warum die Initiative gegen

Massentierhaltung die inländische Lebensmittelproduktion schwächen, die Wahlfreiheit

verunmöglichen und die Preise für tierische Lebensmittel in die Höhe treiben würde. Auf der

anderen Seite nähmen die Importe und der Einkaufstourismus zu. Gleichzeitig sei das

Tierwohlniveau hier auf einem so hohen Stand wie nirgendwo sonst auf der Welt. «Aus diesen

Gründen kann man diese unnötige und schädliche Initiative ohne schlechtes Gewissen ablehnen»,

fasste Ritter zusammen.

Die vier Präsidenten bekräftigten zum Schluss ihren Willen und ihre Bereitschaft, auch in Zukunft

gemeinsam für wirtschaftsfreundliche Rahmenbedingungen einzustehen und sich einzusetzen.

Auskünfte:

Fabio Regazzi, Präsident Schweizerischer Gewerbeverband, Tel. 079 253 12 74, fabio.regazzi@parl.ch

Christoph Mäder, Präsident economiesuisse, Tel. 079 322 47 81, christoph.maeder@economiesuisse.ch

Valentin Vogt, Präsident Schweizerischer Arbeitgeberverband, Tel. 079 634 12 10, vogt@arbeitgeber.ch

Markus Ritter, Präsident Schweizer Bauernverband SBV, Tel. 079 300 56 93, markus.ritter@parl.ch
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Nummer 1 der Schweizer KMU-Wirtschaft

Sehr geehrte Medienschaffende

Ich begrüsse Sie zu dieser Medienkonferenz der vier Dachverbände der Schweizer

Wirtschaft. Wir treten hier gemeinsam und mit einer Stimme auf. Wir stehen hier für

das Unternehmertum, den Motor einer jeden Wirtschaft.

In diesen schwierigen Zeiten, von denen alle mehr oder weniger gleich stark betrof-

fen sind, ist es wichtig, dass die Wirtschaftsverbände geschlossen auftreten und zu-

sammenarbeiten, um gemeinsame Ziele zu erreichen. Heute sind wir hier, um zu zei-

gen, warum die Wirtschaft eine geschlossene Haltung zu den Abstimmungen am 25.

September vertreten wird.

Das Zusammenspiel von KMU mit Grosskonzernen oder grossen Unternehmen ist

ein entscheidender Erfolgsfaktor der Schweizer Wirtschaft. Das ist der Ausgangs-

punkt der gemeinsamen wirtschaftspolitischen Agenda, welche der sgv zusammen

mit Economiesuisse und dem Schweizerischen Arbeitgeberverband im vergangenen

November vorgestellt hat. Der Schweizerische Bauernverband teilt im Grundsatz die

Aussagen der Agenda.

Zentrale Themen unserer Agenda sind Wirtschaftsfreiheit und Sicherheit. Ohne Wirt-

schaftsfreiheit kann kein Unternehmen investieren oder wachsen und fehlende

Rechtssicherheit verunmöglicht jedem Unternehmen die Planung. Eine Unterneh-

mens- und damit auch KMU-freundliche Politik, welche ich als Präsident des Schwei-

zerischen Gewerbeverbands und selbst Unternehmer vertrete und verteidige, ist

denn auch «Ordnungspolitik». Es handelt sich um eine auf die lange Frist ausgelegte

Arbeitsaufteilung zwischen dem Staat und den Privaten. Einige Sachen sind besser

in der Verantwortung des Staates, während andere ohne Staat auskommen, das

heisst von Privaten in privater Initiative. In der Ordnungspolitik kommt im konkreten

Fall immer die Eigenverantwortung der Menschen vor dem staatlichen Handeln.
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Dieses ordnungspolitische Konzept ist in der Schweizer Politik zunehmend durch die

politische Agenda von Links-Grün gefährdet. Ihre Agenda will immer mehr Staat und

Regulierung und dies zu Lasten der Eigenverantwortung. Um hier entgegenzuhalten

haben sich die vier Wirtschaftsdachverbände entschlossen politisch eng zusammen-

zuarbeiten. Wir alle sind Wirtschaft und diese Botschaft muss in der Bevölkerung,

insbesondere auch im Hinblick auf die Wahlen im nächsten Jahr, gehört werden.

Doch auch die kommenden Abstimmungen werden richtungsweisend sein. Es geht

um die Sicherung eines unserer wichtigsten Sozialwerke, die AHV. Es ist geradezu

fahrlässig von Seiten Links-Grün den im Parlament hart erkämpften Kompromiss aus

reinem politischem Kalkül und sturer ideologischer Verblendung zu torpedieren. Die

Schweiz braucht diese Reform.

Die Verrechnungssteuervorlage wiederum würde endlich Kapital und Geschäfte zu-

rückholen, welche der Schweiz auf Grund von Überregulierung durch den Staat ver-

loren gehen. Aber auch hier: Links-Grün will partout keine Steuern abschaffen, auch

wenn schlussendlich alle davon profitieren würden.

Mit der Massentierhaltungsinitiative droht der Landwirtschaft ein weiterer unnötig ein-

schränkender Eingriff des Staates. Diese Initiative verkennt die bereits grossen An-

strengungen der Landwirtschaft für das Tierwohl. Links-Grün zeichnet gerne das

Feindbild einer ausbeuterischen und naturfeindlichen Landwirtschaft und Wirtschaft

allgemein.

Unsere Zeiten sind mehr denn je von Unsicherheit geprägt. Unsichere Szenarien, un-

sere Versorgungen, unsicherer Wohlstand. Mehr den je ist es von Bedeutung, dass

wir in der Schweiz, für viele immer noch einen sicheren Hafen, auf die Karten setzen

die uns in der Geschichte aber auch in jüngster Vergangenheit gut durch unsichere

Zeiten gebracht habe. Nicht etwa eine Eingriffspolitik des Staates, sondern gute Rah-

menbedingungen die letztlich auch dem Staat zugutegekommen. Anders als in vielen

Länder haben wir oft zeitig ordnungspolitische Reformen in Angriff genommen, und
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radikale Vorschläge links liegen lassen. Das hat uns Stabilität garantiert, auch in un-

sicheren Zeiten. Diese Karten müssen wir auch jetzt ausspielen.

Für eine stabile Schweiz, sichere Renten, einen starken Finanzplatz, der den Staat

noch besser mitfinanzieren kann und eine weiterhin sichere Landwirtschaft mit dem

Tierwohl im Zentrum, laden wir am 25. September dreimal Ja und einmal Nein abzu-

stimmen.

Ich danke Ihnen für die Aufmerksamkeit und erteile das Wort an den Präsidenten von

economiesuisse Christoph Mäder.
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Es gilt das gesprochene Wort

Die Reform der Verrechnungssteuer

stärkt auch den Service public

Christoph Mäder, Präsident

Sehr geehrte Damen und Herren

Wir kommen nun zur Reform der Verrechnungssteuer. Die Wirtschaft und die Landwirtschaft setzen

sich auch hier geschlossen und mit Überzeugung für ein JA zu dieser Reform ein.

Eigentlich könnte bei dieser Vorlage auch der Präsident eines Umweltverbands zu Ihnen sprechen

oder ein Zürcher Spitaldirektor, die Finanzchefin eines Verkehrsbetriebs, der CEO eines Energieunter-

nehmens, der Präsident der Finanzdirektorenkonferenz oder die Präsidentin einer Konsumenten-

organisation. Warum? Weil die Reform der Verrechnungssteuer auch den Service public stärkt.

Investitionen in den Klimaschutz, der Neubau eines Spitals, die Anschaffung von neuem Roll-

material für die BLS, der Bau eines Solarkraftwerks in den Alpen oder die Finanzierung der kan-

tonalen Infrastruktur sind auf Fremdkapital angewiesen. Grossprojekte werden häufig mit langfristi-

gen Anleihen finanziert. Und für Investitionen in die Zukunft werden oft Obligationen herausgegeben.

Allerdings hat der Anleihenmarkt in der Schweiz ein grosses Problem. Er serbelt. Der Obligatio-

nenmarkt ist in den letzten zwölf Jahren auf die Hälfte geschrumpft. Die Liquidität nimmt ab

und die Finanzierungskosten steigen tendenziell. Das Geschäft wandert ins Ausland ab. Und es

wird so weitergehen, wenn wir nichts unternehmen. Luxemburg gibt im Verhältnis zum BIP 190-mal so

viele Anleihen heraus wie die Schweiz.

Das Problem ist die Verrechnungssteuer auf Obligationen. Sie vertreibt das Anleihengeschäft,

indem sie eine bürokratische Hürde darstellt, die in vielen Konkurrenzmärkten fehlt. Mit der

Reform der Verrechnungssteuer wird der Fehler korrigiert. Die Verrechnungssteuer auf neue Obligatio-

nen entfällt. Der Anleihenmarkt in der Schweiz wird gestärkt. Wir können Geschäft zurückholen. Die

Schweizerische Bankiervereinigung schätzt, dass in den kommenden Jahren bis zu 900 Milliarden

Franken in die Schweiz zurückgeholt werden können.

Das freut den Finanzplatz, die Unternehmen und auch Vertreterinnen und Vertreter von Spitälern,

Verkehrsbetrieben, Energieunternehmen und der öffentlichen Haushalte. So wie die Unternehmen

Sperrfrist bis 10.30 Uhr
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Die Reform der Verrechnungssteuer stärkt auch den Service public

profitiert auch der Service public von tieferen Finanzierungskosten. Die Eidgenössische Finanz-

verwaltung hat berechnet, dass allein Bund, Kantone und Gemeinden bis zu 200 Millionen Franken pro

Jahr an Zinskosten sparen können. Sparen kann aber auch der Service public – von Gesundheit, über

öffentlichen Verkehr bis zu Energieversorgern und Wohnbaugenossenschaften. Freuen können sich

deshalb auch Konsumentinnen und Konsumenten. Es wird ihnen nicht durch überhöhte Finanzierungs-

kosten unnötig Geld aus der Tasche gezogen.

Die Opposition von links gegen die Vorlage ist unverständlich. Zumal auch die Bundeskasse

sowie Kantone und Gemeinden von der Reform der Verrechnungssteuer profitieren. Der

Bund rechnet schon nach fünf Jahren mit einem Plus an Steuereinnahmen von 350 Millionen Franken

pro Jahr. Die Vorlage lohnt sich für die öffentliche Hand auch im Steuerbereich. Da das Parlament

den Wegfall der Verrechnungssteuer auf neue Obligationen begrenzt hat, stimmen die Zahlen zu

den Steuerausfällen – wie sie noch in der Botschaft standen – nicht mehr. In den ersten Jahren kommt

es höchstens zu Steuerausfällen im zweistelligen Millionenbereich. Wie Sie wissen, haben Anleihen

eine Laufzeit von bis zu 30 Jahren. Bis es zu den in der Botschaft prognostizierten Ausfällen kommt,

dauert es somit eine Generation. Und bis dann zeigen sich schon lange die positiven Effekte des Mehr-

geschäfts. Es führt zu steigenden Einkommens- und Gewinnsteuern.

Die Bilanz der Vorlage ist insgesamt positiv. Die Schweiz profitiert also. Das sagt auch der

Bundesrat klipp und klar. Wenn sich die Gegner immer noch verzweifelt an die überholten Zahlen

aus der Botschaft klammern, dann tun sie dies, weil ihnen die Argumente fehlen. Diese falschen Zah-

len werden mit dem Verweis auf steigende Zinsen noch dramatisiert. Und es ist doch einigermassen

irritierend, wenn Medien die Falschaussagen der SP ungeprüft übernehmen. Deshalb lade ich Sie ein,

schauen Sie sich die Vorlage genauer an. Das Parlament hat tatsächlich beschlossen, dass nur neue

Obligationen vom Wegfall der Verrechnungssteuer betroffen sind.

Die Vorlage lohnt sich auch bei steigenden Zinsen. Denn bei steigenden Zinsen wird die Verrech-

nungssteuer noch zu einem grösseren Klotz am Bein des Standorts Schweiz. Die Abwanderung des

Geschäfts ins Ausland wird sich beschleunigen. Die Reform wird umso dringlicher.

Gleichzeitig wächst bei steigenden Zinsen der einleitend beschriebene Zinsbonus für öffentliche Hand,

Service public und die Unternehmen. Zudem wird die Rückführung der Unternehmensfinanzierung auf-

grund der Reform bei steigenden Zinsen umso stärker ausfallen. Und die Zunahme der Wertschöpfung

in der Schweiz fällt umso höher aus. Das heisst: Auch die zusätzlichen Steuereinnahmen, die durch die

Reform generiert werden, werden höher sein. Es ist unlauter, wenn nur die Kosten einer Reform

thematisiert und gleichzeitig die Erträge verschwiegen werden. Entscheidend ist das Ergebnis.

Würde ein Unternehmen bei den Steuern nur die Ausgaben deklarieren und die Einnahmen verschwei-

gen, dann könnten Gewerkschaften und Linksparteien zu Recht Alarm schlagen. Doch bei der Reform

der Verrechnungssteuer machen sie genau dies. Die Gegner deklarieren nur Steuerausfälle – und

sie deklarieren sie erst noch falsch. Das ist nicht akzeptabel.

Mit der Reform verfügen Bund, Kantone und Gemeinden über Mehreinnahmen. Die Reform

der Verrechnungssteuer macht den Staat, den Service public und die Schweizer Unternehmen zu

Gewinnern. Davon profitieren alle.

Deshalb rufen wir Sie auf, die Reform der Verrechnungssteuer am 25. September zu unterstützen. Sie

stärkt den Standort und verhindert Steuergeschenke ans Ausland!
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Medienkonferenz der vier Dachverbände: 3x JA und 1x NEIN 
Donnerstag, 11. August 2022, 10.30 Uhr bis 12.00 Uhr 
 
 

Es gilt das gesprochene Wort 
 

AHV 21: «Rückzug ins ideologische Reduit des Referendums» 

Referat von Valentin Vogt, Präsident des Schweizerischen Arbeitgeberverbands (SAV) 
 

Den Chroniken zufolge fanden am 06. Juli 1947 in Europa zwei entscheidende, wenn auch sehr unter-
schiedliche Abstimmungen statt: In Spanien wurde die Monarchie wieder eingeführt sowie Franco als 
Staatsoberhaupt bestätigt. In der Schweiz beschloss man – damals noch Mann mit zwei «N» – ge-
prägt von der Not und den Entbehrungen des Krieges die Einführung der AHV. Das ist nun gut 75 
Jahre her, und sowohl in Spanien als auch in der Schweiz haben sich die Verhältnisse – zum Glück – 
geändert. Zwar müssen wir auch heute Krieg in Europa erleben, die soziale Absicherung gerade im 
Alter oder bei Verwitwung hat sich aber massiv verbessert. Der damalige Entscheid der Stimmbevöl-
kerung und die Einführung der ersten Säule gilt denn auch zu Recht als Meilenstein der Schweizer 
Sozialpolitik. 

Die bevorstehenden Abstimmungen vom 25. September sehen im Vergleich dazu, bei allem Respekt, 
bescheiden aus. Die Vorlage zur AHV wird unser grösstes Sozialwerk nicht neu erfinden und die Zu-
satzfinanzierung über die Mehrwertsteuer nicht alle Probleme lösen. Und doch hat die Abstimmung 
historischen Charakter. In den vergangenen 75 Jahren ist es nämlich nur in den ersten 50 Jahren ge-
lungen, das Sozialwerk weiter zu entwickeln. Das heisst, seit 25 Jahren – das ist notabene ein Drittel 
der Zeit, seit der es die AHV überhaupt gibt – befinden wir uns in einem Reformstau. Wohlverstanden: 
Es geht nicht darum, die Altersvorsorge umzubauen oder radikal neu zu denken. Wir scheitern in die-
sem Land schon daran, die AHV an die veränderte Lebenserwartung oder neue Arbeitsmodelle anzu-
passen. 

So gesehen, ist die bevorstehende Abstimmung durchaus ein Meilenstein. Und auch wenn die ge-
plante AHV-Reform die AHV nicht neu erfindet, bringt sie doch einige entscheidende Veränderungen 
mit sich. Ich erlaube mir, diese in aller Kürze noch einmal zusammenzufassen: 

1. Das heute starre Rentenalter wird durch ein flexibles Referenzrentenalter ersetzt. Konkret be-
deutet das, dass ein Arbeitsverhältnis nicht zu einem vom Gesetzgeber definierten Datum en-
det, sondern der AHV-Bezug individuell und flexibel gestaltet werden kann. 

2. Das Referenzrentenalter der Frauen wird an jenes der Männer angeglichen. Damit wird eine 
nicht mehr zu rechtfertigende und diskriminierende Unterscheidung rein aufgrund des Ge-
schlechts behoben – wie es übrigens auch unsere Verfassung verlangt. 

3. Die Anhebung des Referenzrentenalters der Frauen wird mit Kompensationsmassnahmen für 
die Übergangsgeneration abgefedert. 

4. Für Rentnerinnen und Rentner, deren Gesundheitszustand sich verändert, wird die Wartefrist 
für eine sogenannte Hilflosenentschädigung von heute 12 auf neu 6 Monate verkürzt. Dies 
schafft eine direkte, soziale Verbesserung für die Betroffenen. 

5. Weil strukturelle Massnahmen allein nicht ausreichen, wird die AHV auch durch Mehreinnah-
men unterstützt. Dazu soll die Mehrwertsteuer im Normalsatz um 0.4 Prozentpunkte erhöht 
werden, was aus Sicht der Wirtschaft auch bei steigender Inflation gerade noch tolerierbar ist. 
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In der Summe stellt die AHV-Reform somit einen gut-schweizerischen Kompromiss dar: Die dringende 
finanzielle Entlastung der AHV wird durch eine Kombination aus strukturellen und finanziellen Mass-
nahmen sichergestellt. Ich mache hier kein Geheimnis daraus: Wir hätten uns auch etwas mehr 
«Struktur» und etwas weniger «Finanzen» vorstellen können – aber es handelt sich eben um einen 
Kompromiss!  

Damit bleibt aber weiterhin die Frage offen, wie es zu diesem Reformstau kommen konnte. Während 
die eingangs erwähnte Einführung der AHV mit 80 Prozent JA-Stimmen gelang, kämpfen wir heute 
selbst bei einer ausgewogenen und wohl austarierten Kompromiss-Vorlage mit einem Referendum. 
Warum ist das so? An der vorliegenden AHV-Reform hat das Parlament rund 1,5 Jahre gearbeitet – 
von der Zeit, die die Verwaltung und der Bundesrat investiert haben, ganz zu schweigen. Es hat über 
30 Modellvarianten und noch viel mehr Anträge gegeben, um die Vorlage eben nicht nur technisch 
korrekt, sondern auch mehrheitsfähig auszugestalten. An der konkreten Umsetzung kann es also nicht 
liegen. 

Sicher, für das vergangene Scheitern gibt es mehrere Gründe. Das aktuelle Referendum zeigt aber: 
Ein wichtiger Punkt liegt bei den Linken und den Gewerkschaften. Während sie jahrzehntelang die So-
zialpolitik mitgeprägt und konstruktiv daran mitgearbeitet haben, stelle ich seit einigen Jahren einen 
Rückzug ins ideologische Reduit des Referendums fest. Hinter jeder Reform wird nicht eine Anpas-
sung an die Realität oder die veränderten Bedürfnisse gesehen, sondern das Schreckgespenst einer 
«Rentenkürzung». Anstatt also konstruktiv an einer Reform mitzuarbeiten, lancieren die linken Pole 
lieber noch eine neue, nicht finanzierbare Initiative für eine 13. AHV-Rente und bekämpfen die Arbeit 
des Parlaments mit einem Referendum. Meine Damen und Herren, das ist eine Blockadehaltung, wie 
sie im Lehrbuch steht! 

Man wirft uns vor, die AHV 21 sei ein Leistungsabbau auf dem Buckel der Frauen. Also schauen wir 
einmal genauer hin. Erstes Beispiel: Für eine Übergangsgeneration von 9 Jahrgängen wird die Anglei-
chung des Referenzalters mit Rentenzuschlägen austariert. Konkret: Eine Frau mit Jahrgang 1965 
und einem tiefen durchschnittlichen Jahreseinkommen erhält einen Zuschlag von 160 Franken – pro 
Monat und das lebenslang! Hochgerechnet mit der statistischen Lebenserwartung ergibt das ein zu-
sätzliches Renteneinkommen von insgesamt knapp 47'000 Franken. Zur Sicherheit: Ohne die Reform 
erhält die besagte Frau keinen Franken zusätzlich. Zweites Beispiel: Die bereits erwähnte Flexibilisie-
rung des Rentenbezugs ermöglicht nicht nur eine individuellere Planung, sondern eröffnet auch die 
Möglichkeit, fehlende Beitragsjahre nachzuholen. Gerade Frauen, die erst im Laufe ihres Lebens in 
die Schweiz gekommen sind oder Erwerbsunterbrüche aufweisen, haben oftmals Beitragslücken.  

Die Beispiele zeigen: Insbesondere diejenigen Frauen, für die sich die Linken und Gewerkschaften 
sonst immer so gerne einsetzen, profitieren von der Reform. Der gewerkschaftliche Slogan «Hände 
weg von den Renten» ist also wörtlich gemeint und Verrat an den eigenen Reihen. Anstatt bei der 
Verbesserung der Rentensituation mitzuarbeiten, wird die ganze Vorlage aus rein ideologischen Grün-
den blockiert. Es kann und darf nicht sein, dass die Zukunft des grössten Schweizer Sozialwerks akut 
gefährdet wird, weil man bei der SP oder den Grünen der Meinung ist, Gleichberechtigung höre beim 
Rentenalter auf. 

Damit komme ich zum Schluss: Die AHV ist eine der grössten sozialen Errungenschaften in der 
Schweiz des vergangenen Jahrhunderts, sie ächzt aber unter der Last des demographischen Wan-
dels. Dass wir alle kontinuierlich älter werden und die Generation der Babyboomer in Rente geht, ist 
eine Tatsache. Ebenfalls eine Tatsache ist, dass es sich dabei um langfristige, strukturelle Verände-
rungen handelt, die wir nicht einfach mit einer Finanzspritze lösen können. Es braucht daher eine gut 
austarierte, technisch saubere Reform, wie sie die Vorlage «AHV 21» darstellt. Ich gehe mit den Kriti-
kern einig: Bei dieser Reform bezahlen alle einen Preis. Junge und Alte bei der Mehrwertsteuer, Ge-
sunde und Kranke bei der Anpassung der Hilflosenentschädigung und die Frauen bei der Angleichung 
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des Rentenalters. Wir profitieren aber auch alle: Junge, Alte, Gesunde, Kranke, Frauen, Männer. 
Denn wenn wir die AHV finanziell stabilisieren, haben wir – neben den genannten technischen Ver-
besserungen – vor allem zwei Dinge gewonnen: Erstens die Gewähr, dass wir eine nachhaltige Ant-
wort auf die strukturellen Veränderungen der AHV geben können. Und zweitens die Erkenntnis, dass 
man auch nach 25 Jahren Reformstau einen Schritt weiterkommen kann. Ich danke für Ihre Unterstüt-
zung! 

 





Medienkonferenz vom 11. August 2022

Massentierhaltungsinitiative ist unnötig
Referat von Markus Ritter, Präsident SBV (es gilt das gesprochene Wort)

Am 25. September kommt mit der Massentierhaltungsinitiative einmal mehr ein extremes Volksbegeh-
ren zur Abstimmung. Sowohl der Bundesrat wie auch das Parlament lehnen sie klar ab. Nicht von unge-
fähr: Die Massentierhaltungsinitiative ist UNNÖTIG, KONTRAPRODUKTIV, UNLIBERAL und UNSOZIAL.

UNNÖTIG
Uns Bauernfamilien liegen unsere Nutztiere am Herzen. Wir kümmern uns an sieben Tagen in der Woche und
365 Tage im Jahr um sie. Denn eine gute Tierhaltung und gesunde Tiere zahlen sich auch wirtschaftlich aus.
Die einheimische Landwirtschaft zeichnet sich durch ein extrem hohes Tierwohlniveau aus. Dafür sorgen:

! ein weltweit einzigartig strenges Tierschutzgesetz
! gesetzlich limitierte Zahl an Tieren pro Betrieb bei Hühnern, Schweinen und Kälbern
! sehr wirksame Anreizprogramme für besonders tierfreundliche Ställe und regelmässigen Auslauf im

Freien
! zahlreiche weitergehende Labelangebote
! branchenspezifische Programme zur Förderung der Tiergesundheit
! ein funktionierendes Kontrollsystem

Unsere Tierhaltung steht auch nicht still, sondern entwickelt sich stetig weiter. Es ist nicht so, dass es an An-
geboten von besonders tierfreundlich produzierten Lebensmitteln mangelt. Vielmehr übersteigt dieses zum
Teil in grossem Umfang die Nachfrage. So könnten beispielsweise die Schweizer Schweineproduzenten dop-
pelt so viel Labelfleisch liefern, wie die Konsumentinnen und Konsumenten aktuell nachfragen.

KONTRAPRODUKTIV
Die Initiative verlangt eine Tierhaltung, die mindestens den Bio-Richtlinien 2018 entspricht. Damit wäre
die Latte vor allem beim Geflügel und bei den Schweinen so hoch gesetzt, dass die meisten Betriebe die
Produktion aufgeben würden. Die Folge wäre eine massive Reduktion der einheimischen Tierhaltung.
Weil sich der Konsum mit der Initiative grundsätzlich nicht ändert, müssten viel mehr tierische Produkte
importiert werden, um unseren Bedarf zu decken. Es gäbe also eine weitere Verlagerung der Produktion
ins Ausland. Bereits heute sind wir bei tierischen Produkten, ausgenommen Milch, auf umfangreiche Im-
porte angewiesen. Gemäss einer Studie der Fachhochschule Nordwestschweiz würde der Selbstversor-
gungsgrad bei Poulet von heute 58 auf 5 Prozent sinken. Bei den Eiern ginge er von 56 auf 20 Prozent
zurück und beim Schweinefleisch von 92 auf 50 Prozent. Damit einher ginge der Verlust von Wertschöp-
fung und Arbeitsplätzen im Inland.

UNLIBERAL
Eine solche staatliche Steuerung der Produktion unter Ausschluss der Marktrealität wird auch in diesem
Fall nicht funktionieren. Denn das geforderte Angebot gibt es ja bereits. Es hat aber einen relativ kleinen
Marktanteil von rund 10 Prozent. Jede und jeder, der so einkaufen möchte, kann das heute tun. Es gibt
nicht nur eines, sondern eine Vielzahl von Label, welche die Anforderungen erfüllen, ja sogar solche, die
noch weiter gehen. Alle haben die Wahl! Jeder Einkauf ist eine Bestellung an die Adresse der Schweizer
Bauernbetriebe. Diese sind noch so gerne bereit, noch mehr fürs Tierwohl zu tun. Aber sie können es
sich nicht leisten, am Schluss auf ihren Produkten sitzenzubleiben oder zu einem reduzierten Preis im
konventionellen Kanal absetzen zu müssen. Die Initiative will, dass auch importierte Produkte die gefor-
derten Auflagen erfüllen müssen. Eine Umsetzung wäre gemäss Bericht des Bundesrats nicht mit unse-
ren internationalen Verpflichtungen vereinbar. Deshalb verzichtete die Regierung in ihrem Gegenvor-
schlag auf eine entsprechende Klausel. Sprich: Am Schluss müssten nur wir Schweizer Bauernfamilien



die Auflagen erfüllen und die zunehmenden Importe kämen aus Tierhaltungen mit viel tieferen Stan-
dards. Dann können wir den Schirm erst recht zu machen. Ein weiterer Aspekt ist der Einkaufstourismus.
Je teurer unsere Schweizer Lebensmittel sind, desto mehr Leute werden sich im umliegenden Ausland
eindecken. Und diese kaufen dann dort nicht nur das Fleisch, sondern gleich alle Produkte ihres tägli-
chen Bedarfs. Die einheimische Wirtschaft würde als Ganzes darunter leiden.

UNSOZIAL
Die Auflagen würden tierische Produkte wie Fleisch, Eier oder Milch um 20 bis 40 Prozent verteuern und
das Portemonnaie der Schweizer Konsumentinnen und Konsumenten belasten. Für eine vierköpfige Fa-
milie wären das im Jahr rund 1800 Franken zusätzlich. Nicht alle können und wollen sich ausschliesslich
Produkte gemäss Bio-Standard leisten. Das ist auch gar nicht nötig, denn bereits Standardprodukte aus
Schweizer Produktion sind so tierfreundlich wie nirgendwo auf der Welt produziert. Damit schliesse ich
den Kreis zum Start meiner Ausführungen und dem Stichwort unnötig.

FAZIT
Die Initiative schwächt die inländische Produktion und damit unsere Lebensmittelversorgung. Die ausrei-
chende Versorgung aller Menschen mit Essen ist bereits in naher Zukunft genauso wenig gesichert, wie
jene mit Gas oder Strom. Von unserem konsumbedingten ökologischen Fussabdruck gar nicht zu reden.
Der fällt bereits heute zu drei Viertel im Ausland an. Wem das Tierwohl und die Umwelt am Herzen liegt,
sagt deshalb am 25. September NEIN zur unnötigen, kontraproduktiven und unsozialen Massentierhal-
tungsinitiative. Danke!





Das müssen Sie wissen:
Heute verscheucht die Verrechnungssteuer
Geschäft und Steuereinnahmen ins Ausland!

• Luxemburg machts besser: Gemessen am BIP geben sie 190-mal
mehr Obligationen heraus als die Schweiz.

• Die Verrechnungssteuer auf Obligationen vertreibt die Finan-
zierung ins Ausland. Wertschöpfung und Steuereinnahmen
gehen verloren.

Die Reform der Verrechnungssteuer holt
Geschäft und Steuereinnahmen zurück!

•Mit der Abschaffung der Verrechnungssteuer auf neuen
Obligationen wird der Standort Schweiz wieder attraktiv.
Wir holen Steuereinnahmen zurück.

• Innerhalb von fünf Jahren rechnet der Bund mit jährlich 350 Millio-
nen Franken Mehreinnahmen. Innert zehn Jahren wachsen
die Mehreinnahmen gar auf 490 Millionen Franken pro Jahr an.

• Die Reform ist gezielt: Die Verrechnungssteuer wird nur da
abgeschafft, wo sie der Schweiz schadet – nämlich bei
der Ausgabe neuer Obligationen!

• Der Schweizer Anleihenmarkt ist in den letzten
Jahren um mehr als die Hälfte geschrumpft. Schuld
ist die Verrechnungssteuer auf Obligationen.

verrechnungssteuer-ja.ch



Steigende Steuereinnahmen
für Bund, Kantone und
Gemeinden.

Wenn wir das Obligationengeschäft in die Schweiz zurückholen,
steigen die Steuereinnahmen bei Bund, Kantonen und Gemeinden.
Davon proftieren alle.

«Es geht darum, dass Finanzierungs-
geschäfte, die heute im Ausland statt-
fnden, in die Schweiz zurückkommen.»

Bundesrat und Finanzminister Ueli Maurer
Parlamentsdebatte, 28.09.2021

«Die Reform verbilligt Investi-
tionen der öffentlichen Hand.
Das hilft auch dem ökologischen
Umbau der Schweiz.»

Kathrin Bertschy
Nationalrätin GLP

«Statt dass Steuergelder ins
Ausland ab8iessen, kommen sie
mit der Reform unseren Städten
und Gemeinden zugute.»

Philipp Kutter
Nationalrat Die Mitte
und Stadtpräsident Wädenswil

«Ein JA zur Reform der Verrech-
nungssteuer stärkt den Stand-
ort Schweiz. Davon proftieren
Wirtscha?t und Gewerbe.»

Daniela Schneeberger
Nationalrätin FDP.Die Liberalen
und Vizepräsidentin Schweizeri-
scher Gewerbeverband

verrechnungssteuer-ja.ch



Wichtige Investitionen
werden günstiger,
der Service public proftiert.
Durch die Reform der Verrechnungssteuer wird der Markt für Finanzie-
rungen in der Schweiz belebt. Geld aufzunehmen wird attraktiver.
Gemäss der Eidgenössischen Steuerverwaltung werden Obligationen
um bis zu 0,15 Prozent günstiger.

Allein der Kanton Bern kann jährlich gemäss
eigenen Angaben bis zu 5 Millionen Franken
sparen. Gleich viel ist es im Kanton Zürich.

Von der Re1orm proftieren nicht nur Bund, Kantone und Gemeinden.
Auch viele wichtige öffentliche Versorgungsunternehmen gehören zu
den Gewinnern. Sie alle bezahlen in Zukunft weniger Zinskosten.

Spitalfnanzierung
Viele Spitäler fnanzieren Bauvorhaben mit Anleihen.
Mit der Reform fahren sie günstiger. Das hilft gegen hohe
Gesundheitskosten.

Öffentlicher Verkehr
Von günstigeren Investitionen in den Ausbau des öffentlichen
Verkehrs proftieren auch alle Reisenden und alle Steuerzahler.

Energieversorgung
Auch der Ausbau der Energieversorgung und Investitionen
in Nachhaltigkeit proftieren von günstigeren Finanzierungen.
Das hilft der Versorgungssicherheit und dem Klimaschutz.

Mehr Geld im Portemonnaie
Wenn Bund, Kantone und Städte als Kreditnehmer Geld sparen,
werden Steuerzahler, Benutzer des öffentlichen Verkehrs,
Prämienzahler oder Energiebezüger entlastet. So bleibt jedem
Einzelnen mehr Geld im eigenen Portemonnaie.





verrechnungssteuer-ja.ch

«Endlich Steuergeschenke
ans Ausland stoppen!
Endlich Geld und Geschäft
zurückholen!»

Jürg Grossen
Nationalrat und Präsident
GLP

Diana Gutjahr
Nationalrätin SVP

Thierry Burkart
Ständerat und Präsident
FDP.Die Liberalen

Marianne Binder-Keller
Nationalrätin Die Mitte

Gerhard Pfster
Nationalrat und Präsident
Die Mitte

Regine Sauter
Nationalrätin
FDP.Die Liberalen

Thomas Matter
Nationalrat SVP

Corina Gredig
Nationalrätin GLP

Wir sagen JA zur Reform der Verrechnungssteuer:
Bundesrat, National- und Ständerat, FDP.Die Liberalen, Die Mitte, SVP,
Grünliberale, Jungfreisinnige, Junge SVP, Junge Grünliberale, Schwei-
zerischer Gewerbeverband, Schweizer Bauernverband, Schweizerischer
Arbeitgeberverband, economiesuisse, Schweizerischer Versicherungsver-
band, SwissBanking, Swissmem, scienceindustries, Konsumentenforum,
Bund der Steuerzahler, Swiss Family Business, kantonale Industrie- und
Handelskammern und kantonale Gewerbeverbände.
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FAKTENBLATT:  

→ REFORM DER 
VERRECHNUNGSSTEUER 

Steuernachteil beseitigen, 
Geschäft zurückholen 
 
 
 

 
 

Zusammenfassung 

Unternehmen brauchen regelmässig Geld, etwa für Investitionen in nachhaltige Produktionsanlagen 
oder die Entwicklung innovativer Produkte. Die Verrechnungssteuer von 35 Prozent auf Zinsen wirkt 
sich dabei äusserst schädlich aus. Schweizer Unternehmen müssen sich Geld notgedrungen im 
Ausland beschaffen, wo keine Verrechnungssteuer anfällt. Nur so sind internationale Investoren bereit, 
Mittel zur Verfügung zu stellen. Weil die Finanzierung über Anleihen heute mehrheitlich im Ausland 
stattfindet, verliert die Schweiz Wertschöpfung, Arbeitsplätze und Steuereinnahmen. 
 
Mit der Reform der Verrechnungssteuer wird der Nachteil gezielt beseitigt. Die Unternehmen können 
ihre Finanzierungen zurück in die Schweiz bringen. Die Fiskaleinnahmen steigen, weil Steuern hier 
statt im Ausland bezahlt werden. Bund, Kantone, Städte und Gemeinden sparen zudem Zinskosten, 
weil Schweizer Anleihen für Anleger interessanter werden. Auch Spitäler, Energieversorger und 
öffentliche Verkehrsbetriebe können sich günstiger finanzieren. Green Bonds werden von einer 
Steuerstrafe befreit, und der Finanzplatz kann seinen Beitrag zum Erreichen der Klimaneutralität 
leisten. Pensionskassen und Sozialversicherungen werden von administrativen Kosten entlastet.  
 
Höhere Fiskaleinnahmen und tiefere Zinskosten für die öffentliche Hand kommen der breiten 
Bevölkerung zugute. Es bleibt mehr Geld für den Service public, Privathaushalte können steuerlich 
entlastet werden. Der Erfolg der Schweizer Steuerpolitik der letzten 30 Jahre wird so weitergeführt. 
Davon profitieren alle: der Staat, die Steuerzahlenden, die Firmen und ihre Arbeitnehmenden.    
 



Reform der Verrechnungssteuer – Steuernachteil beseitigen, Geschäft zurückholen  

 

 

2

Reform der Verrechnungssteuer  
Überblick der wichtigsten Zahlen und Fakten 
 

 

Einsparung Zinskosten 
60 - 200 Millionen CHF 
Zudem sparen Bund, Kantone 
und Gemeinden bei den 
eigenen Anleihen 60 - 200 
Millionen Franken an 
Zinskosten ein. Dies ergibt 
eine Analyse der Eidg. 
Steuerverwaltung (ESTV).  
 

Geringe Steuerausfälle 
Zweistelliger 
Millionenbetrag 
Gemäss ESTV fällt mit 
Inkrafttreten der Reform 
lediglich ein zweistelliger 
Millionenbetrag weg. Die 
langfristig auf 215 – 275 
Millionen Franken geschätzten 
Steuerausfälle werden von 
Mehreinnahmen übertroffen. 

Mehreinnahmen 
490 Millionen CHF 
Die Reform bringt innerhalb 
von zehn Jahren zusätzliche 
Fiskaleinnahmen von 490 
Millionen Franken jährlich. 
Bereits innert 5 Jahren dürften 
es 350 Millionen jährlich sein 
(Vgl. Botschaft des 
Bundesrats, S.42). 
 

Kapitalmarkt unter Potenzial 
190 : 1 
In Luxemburg wird im 
Vergleich zum BIP ein rund 
190-mal so grosses Volumen 
an Anleihen ausgegeben wie 
am Schweizer Kapitalmarkt  
(Beirat Zukunft Finanzplatz, S. 
4). Die Schweiz vergibt sich 
ein heute grosses Potenzial. 
 

Negative Entwicklung 
-57% 
In der Schweiz werden sogar 
immer weniger Anleihen 
ausgegeben. So sank das 
jährliche Ausgabevolumen 
zwischen 2009 und 2021 um 
57 Prozent. Schuld daran ist 
massgeblich die 
Verrechnungssteuer von 35 
Prozent auf den Zinsen. 

Zusätzliche Einsparungen 
47 Staatsunternehmen 
Anleihen von 47 Unternehmen 
in staatlichem Besitz (Spitäler, 
Energieversorger, öffentliche 
Verkehrsbetriebe) waren 2021 
an der Schweizer Börse 
kotiert. Auch sie können sich 
dank tieferen Zinskosten 
günstiger finanzieren.  
 

Rückholpotenzial 
115 Milliarden CHF 
Mit der Reform dürften 
Schweizer Unternehmen 
Anleihen im Wert von 115 
Milliarden Franken in der 
Schweiz statt im Ausland 
ausgeben, so eine Schätzung 
der Schätzung der 
Bankiervereinigung.  
 

Mehr Wertschöpfung  
0,7% des BIP 
Das Bruttoinlandprodukt liegt 
so nach fünf Jahren um 0,5 
Prozent und nach zehn 
Jahren um 0,7 Prozent höher. 
Dies laut einer Analyse von 
BAK Economics im Auftrag 
der Eidg. Steuerverwaltung 
(Vgl. Botschaft des 
Bundesrats, S.40f). 

Gezielte Reform 
1% 
Die Reform wirkt sehr gezielt. 
Lediglich rund 1 Prozent der 
Finanzvermögen von 
Privathaushalten wird direkt in 
Schweizer Anleihen gehalten.
Dies belegen Daten der 
Schweizerischen 
Nationalbank. Entsprechend 
gering sind die Risiken. 
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1. Finanzierung und Wertschöpfung zurückholen 
Unternehmen brauchen regelmässig Kapital, etwa für Investitionen in nachhaltige 
Produktionsanlagen oder für die Entwicklung innovativer Produkte. Heute finanzieren 
sich die grossen Schweizer Unternehmen notgedrungen im Ausland. Grund ist die 
Verrechnungssteuer von 35 Prozent auf Zinsen. Während Schweizer Investoren diese 
mit der Steuererklärung zurück erhalten, stellt sie für ausländische Anleger eine 
Belastung dar. Letztere erhalten die Steuer gar nicht oder nur teilweise zurück, in jedem 
Fall nur mit bürokratischem Aufwand und grosser Verzögerung. Schweizer Anleihen 
sind für ausländische Anleger daher unattraktiv. Schweizer Unternehmen sind 
gezwungen, ihre Anleihen im Ausland auszugeben. Experten fordern seit Jahren eine 
Lösung (Vgl. Beirat Zukunft Finanzplatz, Expertengruppe Bund/Wirtschaft/Kantone).   
 
Denn die Auswirkungen sind drastisch: die Finanzierung über Anleihen wandert ab. Seit 
2009 ist das Geschäft um mehr als die Hälfte eingebrochen (minus 56.9 Prozent). Das 
Volumen beträgt lediglich noch rund 9 Prozent des BIP. Spiegelbildlich ist die Situation 
in Luxemburg, das keine Verrechnungssteuer kennt: Seit 2009 wachsen die 
Emissionen stark an. In Luxemburg werden im Verhältnis zum BIP rund 190-mal so 
viele Anleihen emittiert wie in der Schweiz. Unser Kapitalmarkt spielt deutlich unter 
seinem Potenzial, die Schweiz liegt international im Hintertreffen (siehe Grafik 1). Damit 
entgehen der Schweiz gutbezahlte Arbeitsplätze und substanzielle Steuereinnahmen. 
 

Grafik 1:  

 
 

 
Potenzial realisieren und Wertschöpfung zurückholen 
Durch die Befreiung der Anleihezinsen von der Verrechnungssteuer wird der Schweizer 
Kapitalmarkt geöffnet. Die Bankiervereinigung schätzt, dass Schweizer Unternehmen 
Anleihen im Umfang von 115 Milliarden Franken aus dem Ausland zurückbringen. Als 
attraktiver Finanzplatz könnte die Schweiz zudem rund 475 Milliarden Franken Anleihen 
von ausländischen Unternehmen anziehen. Auch Arbeitsplätze und Wertschöpfung 
würden damit zurückgeholt. Gemäss einer Studie von BAK Economics im Auftrag der 
Eidg. Steuerverwaltung liegt das BIP der Schweiz nach zehn Jahren etwa 0,7 Prozent
und bereits nach fünf Jahren etwa 0,5 Prozent höher (Vgl. Botschaft des Bundesrats, 
S.40f). 
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2.  Mehreinnahmen dank Reform  
Das zurückgeholte Finanzierungsgeschäft und die damit verbundene Wertschöpfung 
lassen die Fiskaleinnahmen steigen. Die Reform generiert so Mehreinnahmen für Bund, 
Kantone und Gemeinden. Für den Bund allein wird innert fünf Jahren von 
Zusatzeinnahmen in der Höhe von jährlich 350 Millionen Franken ausgegangen (Vgl. 
Botschaft des Bundesrats, S.42). Innert zehn Jahren betragen die Mehreinnahmen gar 
jährlich 490 Millionen.  
 
Noch mehr profitieren Kantone und Gemeinden. Analog zum Bund können sie innert 
zehn Jahren mit Zusatzeinnahmen von rund 560 Millionen Franken rechnen. Dies ohne 
nennenswerte Reformkosten, weil die Verrechnungssteuer zu 90 Prozent eine Steuer 
des Bundes ist und die Mindereinnahmen, die mit der Reform verbunden sind, deshalb 
hauptsächlich den Bund treffen.   
 

Grafik 2:  

 
 

 
 
Finanzieller Nutzen übersteigt die Kosten klar  
Gemäss Bundesrat hat die Reform somit «ein attraktives Kosten-Nutzen-Verhältnis». 
Im Jahr des Inkrafttretens betragen die Mindereinnahmen lediglich einen zweistelligen 
Millionenbetrag. Gemäss Eidg. Steuerverwaltung könnte die Reform im günstigsten Fall 
bereits im ersten Jahr selbst finanzierend sein. Die auf 215 bis 275 Millionen Franken 
geschätzten Steuerausfälle fallen erst in vielen Jahren an, weil Anleihen lange 
Laufzeiten haben und nur neu ausgegebene Anleihen von der Reform betroffen sind. 
Bis dahin profitieren Bund, Kantone und Gemeinden längst von erheblich höheren 
Mehreinnahmen.  
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Inhalt der Vorlage: eine stark fokussierte Reform 
 
Das attraktive Kosten-Nutzen-Verhältnis resultiert, weil die Reform äussert gezielt auf 
den eigentlichen Problembereich, die Aufnahme von Fremdkapital, fokussiert ist. Bei 
Dividenden auf dem Eigenkapital, die über 90 Prozent der Eingänge der 
Verrechnungssteuer ausmachen, ändert sich nichts.  
 
Das Parlament hat die Reform zusätzlich eingeschränkt: Nur Zinsen von neu 
ausgegebenen Anleihen werden von der Verrechnungssteuer befreit. Alle laufenden 
Anleihen bleiben verrechnungssteuerpflichtig. Weil Obligationen lange Laufzeiten 
haben, fallen die Steuerausfälle deshalb erst in vielen Jahren an. Bis dahin sind die 
positiven Effekte der Reform längst eingetreten. 
 
Schweizer Privathaushalte halten zudem heute vornehmlich ausländische Anleihen, 
rund doppelt so viele wie inländische. Das ist wenig überraschend, da Schweizer 
Unternehmen ihre Anleihen vornehmlich im Ausland ausgeben. Diese sind bereits 
heute nicht durch die Verrechnungssteuer abgedeckt. Insgesamt wird nur rund 1 
Prozent des Finanzvermögens der Privathaushalte direkt in Schweizer Anleihen 
gehalten. Entsprechend gering sind die finanziellen Risiken der Reform. 
 
Grafik 3:  

 
 
 
 



Reform der Verrechnungssteuer – Steuernachteil beseitigen, Geschäft zurückholen  

 

 

6

3.  Doppelter Nutzen: Günstigere Finanzierung für die öffentliche Hand 
Die Reform bringt nicht nur höhere Steuereinnahmen, sie entlastet zudem die 
öffentliche Hand bei ihren Zinszahlungen. Denn nicht nur Unternehmen, auch der Staat 
nimmt am Kapitalmarkt Mittel auf, um Investitionen und ausserordentliche Ausgaben zu 
finanzieren (Bspw. Stützungsmassnahmen im Zuge der Covid Pandemie). Heute 
zahlen Bund, Kantone und Gemeinden einen Zinsaufschlag auf ihren Anleihen. Wegen 
der Verrechnungssteuer müssen Investoren auf 35 Prozent der Zinsen warten, für die 
Rückforderung einen Aufwand in Kauf nehmen oder – bei ausländischen Anlegern – 
gar auf eine Rückforderung verzichten. Als Kompensation verlangen die Gläubiger 
einen höheren Zins.  
 
Mit der Reform fällt dieser Nachteil weg. Anleger werden bereit sein, ihr Kapital zu
günstigeren Konditionen bereitzustellen. Gemäss der Eidg. Steuerverwaltung könnten 
Bund, Kantone und Gemeinden so jährlich Zinskosten von 60 bis 200 Millionen Franken 
einsparen. Grafik 4 zeigt die Aufteilung auf die Staatsebenen bei Zinssenkungen von 
0,05 bis 0,15 Prozentpunkten (5 bis 15 Basispunkte). Kantone und Gemeinden 
profitieren besonders: ihre Zinslast sinkt um jährlich 20 bis 68 Millionen Franken, 
während sie keine nennenswerten Reformkosten tragen. 
 

Grafik 4:  

 
 
Einsparungen zu Gunsten des Service public und der Steuerzahlenden 
Diese Einsparungen schonen Steuergelder und machen Mittel frei für die Aufgaben des 
Service public. Jeder Franken, der nicht für Zinsen aufgewendet wird, kann jährlich für 
Bildung, Infrastruktur, Soziales und Sicherheit ausgeben werden; oder ermöglicht die 
Entlastungen der privaten Steuerzahlenden.  
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4. Günstigere Finanzierung für öffentliche Unternehmen 
Neben Bund, Kantonen und Gemeinden haben auch öffentlich-rechtliche Unternehmen 
einen hohen Finanzierungsbedarf. Dazu gehören Spitäler, Betriebe des öffentlichen 
Verkehrs sowie Energie- und andere Versorgungsbetriebe. Sie alle emittieren Anleihen 
zur Finanzierung ihrer Investitionen (siehe Grafik 5). Auch sie sind derzeit gezwungen, 
einen Zinsaufschlag auf ihren Anleihen zu bezahlen. Nur so sind die Investoren bereit, 
die Nachteile der Verrechnungssteuer wie die verzögerte Rückerstattung, den 
administrativen Aufwand und den nicht erstattbaren Teil der Steuer zu akzeptieren. 
 

Grafik 5:  
 

 
 

 
Reform bedeutet mehr Geld für Spitäler, ÖV und Energieversorger  
Fällt die Verrechnungssteuer auf Zinsen weg, werden Anleger bereit sein, ihr Kapital zu 
günstigeren Konditionen bereitzustellen. Dadurch sinken die Finanzierungskosten auch 
für öffentliche Unternehmen. Investitionen in die Infrastruktur werden günstiger und das 
jährlich eingesparte Geld kann statt für Zinszahlungen für die Gesundheitsinfrastruktur, 
den öffentlichen Verkehr und die Energieversorgung, also letztlich zugunsten der 
Bevölkerung eingesetzt werden.  
 
Exkurs Zinsniveau: Je höher die Zinsen, desto grösser die Vorteile der Reform 
Die Verrechnungssteuer beträgt 35 Prozent auf dem Zins. Je höher das Zinsniveau, 
desto höher ist der nominelle Steuerbetrag und desto schwerwiegender sind die damit 
verbundenen Nachteile.  

⎯ Bei höherem Zinsniveau werden Schweizer Anleihen noch unattraktiver. Umso 
mehr Finanzierungen werden ins Ausland verlegt. Die Schweiz verliert noch 
mehr Wertschöpfung und weitere Steuereinnahmen.  

⎯ Der Zinsaufschlag, den die öffentliche Hand bezahlen muss, steigt. Die
Finanzierung des Service public verteuert sich zusätzlich. 

 
Der Nutzen der Reform ist damit umso grösser, je höher die Zinsen sind. Dies weil…  

⎯ die Wertschöpfung und Fiskaleinnahmen, die mit der Reform aus dem Ausland 
in die Schweiz zurückgeholt werden können, umso höher ausfallen und  

⎯ die Einsparungen bei den Zinskosten der öffentlichen Hand höher sind. Im 
Szenario mit einem höheren Zinsaufschlag können jährlich rund 200 Millionen 
Franken eingespart werden. Geld, das statt in Zinsen in den Service public 
fliesst. Hinzu kommen entsprechend höhere Finanzierungsvorteile auch für 
Spitäler, ÖV und Energieversorger. 
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5. Finanzierung einer klimaneutralen Schweiz 
Im Unterschied zu konventionellen Anleihen dürfen die durch «Green Bonds» 
aufgenommenen Gelder nur zur Finanzierung nachhaltiger Projekte eingesetzt werden. 
Die Schweiz gehört zu den Pionierinnen in «Sustainable Finance», doch in der Sparte 
der Green Bonds hinkt der hiesige Finanzplatz hinterher. In der Schweiz sind gerade 
einmal 75 grüne Anleihen kotiert, während es in Luxemburg 1’300 sind. Das Problem: 
Die Zinserträge der Green Bonds unterliegen der Verrechnungssteuer und sind somit 
für Investoren unattraktiv. Als Konsequenz findet die Finanzierung nachhaltiger Projekte 
nicht in der Schweiz statt. 
 

Grafik 6:  
 

 
 

 
 
Den Kapitalmarkt weiterentwickeln, die Dekarbonisierung beschleunigen 
Von der Reform der Verrechnungssteuer profitieren auch Green Bonds. Das berechtige 
Anliegen, die Steuerstrafe im Bereich der Green Bonds zu beseitigen, wird damit 
umgesetzt. Die Reform gibt der Schweiz als grünem Emissionsplatz Aufwind. So 
schätzt die Schweizerische Bankiervereinigung in ihrer Studie zum Investitions- und 
Finanzierungsbedarf für eine klimaneutrale Schweiz, dass über den Kapitalmarkt 
jährlich bis zu 1.9 Milliarden Franken des inländischen Finanzierungsbedarfs im 
Nachhaltigkeitsbereich abgedeckt werden könnte. Aufgrund der hohen Expertise am 
Schweizer Finanzplatz könnten zukünftig auch Emissionen ausländischer Green Bonds 
vermehrt in der Schweiz erfolgen. Damit kann die Schweiz sich als führender 
Finanzplatz für nachhaltige Finanzdienstleistungen positionieren und das Erreichen von 
Netto-Null bis 2050 weltweit vereinfachen. 
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Exkurs Pensionskassen: Mehr Leistungen für Alter und Gesundheit 
 
Die Verrechnungssteuer und die Umsatzabgabe belasten institutionelle Anleger. Zu 
den wichtigsten gehören Pensionskassen aber auch Kranken- und 
Sozialversicherungen. Sie legen die Beiträge von Arbeitnehmenden und Versicherten 
gewinnbringend an, können aber keine grossen Risiken eingehen und sind deshalb 
stark am Schweizer Kapitalmarkt aktiv. Denn Schweizer Anleihen sind sichere Titel. 
Aufgrund der Verrechnungssteuer und der Umsatzabgabe versickern jedoch jährlich 
Millionen von Franken in administrativem Aufwand und verpasster Rendite.  
 
Erstens machen die Verrechnungssteuer und die Umsatzabgaben den Schweizer 
Kapitalmarkt unattraktiv – viele Unternehmen geben ihre Anleihen im Ausland aus. Die 
institutionellen Anleger haben folglich weniger Auswahl am Schweizer Kapitalmarkt, 
was das Risiko erhöht und die Renditen schmälert. Zweitens sorgt das aktuelle System 
für einen Liquiditätsentzug bei den institutionellen Anlegern. In der Zeit, während der 
die Verrechnungssteuer von 35 Prozent bei der Eidg. Steuerverwaltung liegt, 
verpassen sie die Möglichkeit, den entsprechenden Betrag gewinnbringend anzulegen. 
Drittens bedeutet die Rückforderung einen administrativen Aufwand mit jährlichen 
Kosten in Millionenhöhe. Viertens unterliegen sämtliche Transaktionen mit Anleihen 
einer Umsatzabgabe von 0.15 Prozent, was die Rendite entsprechend verringert. 
Fünftens sind Schweizer Anleihen am unterentwickelten Kapitalmarkt nur schwer 
handelbar, was die Anlagekosten erhöht. 
 
Grafik 7: Fünf Effekte zur Senkung der Anlagekosten institutioneller Anleger 

 
 
Vorteil für Beitragszahlende und Versicherte 
Die Reform beseitigt für schweizerische Anleihen die Verrechnungssteuer und die 
Umsatzabgabe. Institutionelle Anleger, die stark auf diese Anlagen angewiesen sind, 
sparen sich die damit verbundenen Kosten und können die verwalteten Guthaben 
ohne Hürden an einem attraktiven Schweizer Kapitalmarkt mit grossem Angebot an 
Titeln investieren. Das Resultat sind tiefere Anlagekosten, höhere Renditen und damit
bessere Leistungen zum Vorteil der Beitragszahlenden und Versicherten.  

Reform der 
Verrechnungs-

steuer

Mehr 
Auswahl am 
Kapitalmarkt 

Schweiz

Aufwand für 
Rück-

forderung 
entfällt

Liquidität 
bleibt bei den 
inst. Anlegern

Umsatz-
abgabe bei 

Anleihe-
handel 
entfällt

Bessere 
Handelbarkeit 

Schweizer
Anleihen

Quelle: economiesuisse 



Reform der Verrechnungssteuer – Steuernachteil beseitigen, Geschäft zurückholen  

 

 

10

6. OECD-Mindeststeuer: Risiko für die Wettbewerbsfähigkeit  
Steuerpolitisch steht der Standort Schweiz vor grossen Herausforderungen. Auf 
Initiative der G20 und OECD haben sich rund 140 Staaten geeinigt, die Gewinne 
international tätiger Unternehmen mit mindestens 15 Prozent zu besteuern. Bleibt die 
Schweiz inaktiv, können ausländische Staaten Schweizer Unternehmen mit einer 
Ergänzungssteuer belasten. Die Schweiz droht Steuersubstrat ans Ausland zu 
verschenken. Der Bundesrat will die OECD-Mindeststeuer deshalb national umsetzen 
und die unvermeidbare Höherbesteuerung in der Schweiz auszuschöpfen. 
 
Angesichts bereits hoher Lohn- und anderer Standortkosten büsst die Schweiz damit an 
Wettbewerbsfähigkeit ein. Dies ist denn auch das Ziel der federführenden 
Hochsteuerstaaten. Die Mindestbesteuerung verschafft ihnen Vorteile im Wettbewerb 
um wertschöpfungsintensive Firmen und Arbeitsplätze. Steuerlich attraktive Staaten wie 
die Schweiz sind im Nachteil. Der Bundesrat ist besorgt, dass für «Bund, Kantone und 
Gemeinden […] ein weiteres Mal Wettbewerbsfähigkeit, Arbeitsplätze und
Steuereinnahmen auf dem Spiel» stehen (Botschaft des Bundesrats, S. 7). Umso 
wichtiger ist es, bestehende Handlungsspielräume zur Standortstärkung zu nutzen.  
 

Grafik 8:  

 
 

 
 
Standortstärkung durch Beseitigung selbstverschuldeter Nachteile  
Mit der Verrechnungssteuer in der Höhe von 35 Prozent auf Zinsen hat die Schweiz ein 
international ausserordentlich unattraktives System (Grafik 8). Vorliegenden Reform 
beseitigt diesen Wettbewerbsnachteil. Internationaler Standard zur Steuersicherung ist 
der automatische Informationsaustausch, den die Schweiz längst übernommen hat. Die 
Erhebung von Verrechnungssteuern gegenüber ausländischen Investoren erübrigt sich 
damit. Die Schweiz kann ihre steuerlichen Rahmenbedingungen in diesem Bereich in 
Eigenregie, völlig unabhängig internationaler Vorgaben massgeblich verbessern.  
 
Mit einem Ja zur Reform der Verrechnungssteuer werden Wertschöpfung und
Steuereinnahmen in die Schweiz zurückgeholt und in einem herausfordernden Umfeld
die Standortattraktivität gestärkt. 
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2x JA zur AHV 21
Argumentarium

1. Warum ist die Reform nötig?
Die AHV, das wichtigste Sozialwerk der Schweiz, gerät immer mehr in Schieflage. Damit die 1. Säule
auch für kommende Generationen im Alter noch eine verlässliche Finanzierungsquelle sein kann,
braucht es dringend strukturelle und finanzielle Anpassungen. Seit über 25 Jahren wurden Reformen
blockiert, während sich die Lage der Altersvorsorge weiter massiv verschlechtert. Bisher wurden die
AHV-Renten grösstenteils durch die Beiträge der Erwerbstätigen finanziert. Mit der Pensionierung der
Babyboomer-Generation steigt die Zahl der Pensionierten nun deutlich an. Gleichzeitig sinkt die Zahl der
Erwerbstätigen rasant. Bei diesem Ungleichgewicht muss dringend gehandelt werden. Die AHV 21 ist
der notwendige Schritt zur Stabilisierung der Altersvorsorge, so dass auch kommende Generationen
noch vom wichtigsten Sozialwerk der Schweiz profitieren können.

2. Die Vorlage AHV 21
Die Reform AHV 21 umfasst zwei Teile: die Änderung des AHV-Gesetzes und die Änderung der Bundes-
verfassung infolge Erhöhung der Mehrwertsteuer. Und sie bringt zahlreiche Modernisierungen:

› Harmonisierung des Referenzalters: Das Referenzalter der Frauen wird an jenes der Männer ange-
passt. Dadurch kann das System, welches sich auf ein veralteten Rollenbild stützt, modernisiert
werden. Die Anpassung des Referenzalters erfolgt schrittweise und bringt der ersten Säule jährlich
rund 1,4 Milliarden Franken 2032 ein. 

› Ausgleichsmassnahmen für betroffene Jahrgänge: Die Harmonisierung des Referenzalters greift
in die Lebensplanung von Frauen kurz vor der Pensionierung ein. Deshalb profitiert die Übergangs-
generation von grosszügigen Ausgleichsmassnahmen: Zuschläge für eine lebenslange Rente und
günstige Bedingungen für den Vorruhestand. 

› Flexibilisierung des Rentenzugs und Einführung des Referenzalters: Dank der AHV 21 wird das
starre System des Rentenalters 65 durch die Einführung des Referenzalters flexibilisiert und moder-
nisiert. Personen kurz vor der Pensionierung können neu ihren AHV-Bezug im Alter zwischen 63 und
70 Jahren individuell und flexibel gestalten. 

› Soziale Verbesserung: Die Hilflosenentschädigung unterstützt Personen, die trotz einer Rente noch
auf Unterstützung angewiesen sind. Durch die AHV 21 wird die Wartefrist für die Hilflosenentschä-
digung von 12 Monate auf 6 Monate heruntergesetzt – somit kann Rentnerinnen und Rentnern in
finanziellen Nöten schneller geholfen werden. 

› Finanzielle Massnahme zur Sicherung der AHV: Allein mit strukturellen Modernisierungen kann die
AHV für zukünftige Generationen nicht stabilisiert werden. Zur Sicherung des wichtigsten Sozial-
werks der Schweiz braucht es auch finanzielle Massnahmen. Die Erhöhung der Mehrwertsteuer
bringt der AHV Mehreinnahmen bis zu 1.5 Milliarden Franken pro Jahr. Von 2024 bis 2032 beläuft
sich die kumulierte Gesamtsumme auf über 12,3 Milliarden Einnahmen für die AHV. Der Normalsatz
für Luxusgüter und Dienstleistungen wird zu diesem Zweck um 0.4 Prozentpunkte erhöht, der redu-
zierte Satz für Nahrungsmittel und Medikamente, sowie der Sondersatz für Beherbergungen um 0.1
Prozentpunkte. Die jährlichen Mehrausgaben für einen durchschnittlichen Schweizer Haushalt be-
laufen sich auf etwa 200 Franken.  

 

2x JA für die Sicherung der AHV: Die finanziellen Massnahmen, also die Erhöhung der Mehrwertsteuer,
ist eine Verfassungsänderung und braucht daher zwingend die Zustimmung von Volk und Ständen. Über
die strukturelle Modernisierung stimmen wir zusätzlich ab, weil dagegen das Referendum ergriffen
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wurde. Die beiden Abstimmungen sind jedoch rechtlich miteinander verknüpft: Die wichtige Reform
kann nur in Kraft treten, wenn beide Vorlagen angenommen werden.

3. Die wichtigsten Argumente für die AHV 21
Die Zukunft der AHV sichern

Die AHV ist eine wichtige soziale Errungenschaft der Schweiz. Seit 1948 sind alle Schweizer obligato-
risch durch die AHV versichert, egal ob erwerbstätig oder nicht, und haben somit einen Anspruch auf
eine Rente. Dieses System funktioniert aber nur, solange es viele Berufstätige und nur wenige Personen
im Ruhestand gibt. Mit der laufenden Pensionierung der Babyboomer-Generation wird die AHV vor eine
riesige neue Herausforderung gestellt, da die Anzahl der Pensionierten von 1,6 Millionen auf 2,6 Millio-
nen steigen wird. Die Anzahl der Erwerbstätigen nimmt gleichzeitig ab. Da die Geburten nach der Baby-
boomer-Generation stark abgenommen haben und die Menschen erfreulicherweise immer länger leben,
ist das heutige AHV-System nicht mehr zeitgemäss. Es braucht dringend eine Modernisierung, sodass
auch zukünftige Generationen nicht nur in die AHV einzahlen, sondern auch noch davon profitieren kön-
nen.

Dringende Modernisierung ohne Rentenkürzungen

Die heute ausbezahlten AHV-Renten werden durch die Beiträge der Erwerbstätigen finanziert. Dieses
System hat zum Zeitpunkt der Einführung der AHV im Jahr 1948 einwandfrei funktioniert. Aufgrund von
Reformblockaden konnte die 1 Säule in den letzten 25 Jahren nicht mehr modernisiert werden. Aber in
dieser Zeit hat sich nicht nur demografisch viel verändert. Daher braucht es eine Modernisierung der
Altersvorsorge. Wichtig ist dabei, dass die Personen die bereits Renten beziehen, nicht durch diese Mo-
dernisierung finanziell leiden. Mit der Ablösung des Rentenalters durch das Referenzalter bringt die AHV
21 die nötigen strukturellen Modernisierungen, sodass die ganze Gesellschaft davon profitiert. Das
starre Rentenalter wird durch ein Referenzalter ersetzt, welches die nötige Flexibilisierung zwischen 63
und 70 Jahren bringt. Auch die Frauen in der Übergangsgenerationen, welche als erste von diesen Än-
derungen betroffen sind, werden grosszügig durch lebenslange Ergänzungsleistungen entschädigt. Die
AHV kann gleichzeitig stabilisiert, modernisiert und flexibilisiert werden, ohne dass es zu Rentenkürzun-
gen für die Pensionierten kommt.

Gemeinsam für alle Generationen

Für eine Stabilisierung der AHV braucht es mehr als nur strukturelle Anpassungen. Auch finanzielle
Massnahmen sind für die Sicherung der künftigen Renten notwendig. Mit der AHV 21 wird von Bundes-
rat und Parlament eine Erhöhung der Mehrwertsteuer vorgeschlagen. Es handelt sich um eine minimale
Erhöhung, abgestuft auf die verschiedenen Kategorien. Nahrungsmittel zum Beispiel werden nur mit 0.1
Prozentpunkten mehr belastet – also 10 Rappen auf einen Einkauf von hundert Franken. Für eine durch-
schnittliche Familie mit zwei Kindern bedeutet Mehrausgaben von etwa 200 Franken pro Jahr. Mit die-
ser einfachen Massnahme leisten alle Generationen einen Beitrag zur Sicherung der AHV, denn so kön-
nen in den nächsten 10 Jahren fast 20 Milliarden Franken zusätzlich in die erste Säule einbezahlt wer-
den.





S
tim

m
e
n
a
u
s
T
ie
rh

a
ltu

n
g
sb

e
trie

b
e
n

L
ie
b
e
S
tim

m
b
ü
rg

e
rin

n
e
n
u
n
d
S
tim

m
b
ü
rg

e
r

F
ra

g
e
n
u
n
d
A
n
tw

o
rte

n
z
u
r
In
itia

tiv
e

F
ha

sQdrQhmQc
dpQR

bgv
dhxQL

ZrrdmshdpgZkstmf
8

M
dhm%Qd

ie
S
c
h
w
e
iz

b
e
g
re

n
z
t
a
ls

e
in
z
ig
e
s
L
a
n
d
p
e
r
G
e
se

tz
d
ie

B
e
stä

n
d
eQeöpQF

dfi
öf

dk%QR
bgv

dhmdQtmc
QJ

»ka
dp-QB

hdQ
dhmgdhl

hrbgdQShdpgZkstmf
Qa

ZrhdpsQZteQE
Zl

hkhdma
dsphda

dmQl
hsQ

öa
dprbgZta

ZpdmQShdpa
drs»mc

dm-QT
mc

Qc
hdQA

ZtdpmeZl
hkhdmQ

jöl
l

dpmQrhbgQZmQ25
4QSZf

dmQhl
QIZgpQf

tsQtl
Qc

hdQShdpd-Q

V
»pdQdrQmhbgsQf

ts%Qv
dmmQZkkdQM

tsxshdpdQ
un

mQl
dgpQShdpv

n
gkQo

pn
«

shdpdm8

IZ%QZteQidc
dmQE

Zkk QJ
e
d
e
P
e
rso

n
k
a
n
n
sc

h
o
n
h
e
u
te

d
a
s
T
ie
rw

o
h
l

fö
rd

e
rn

Qtmc
Qdmsro

pdbgdmc
dQKZa

dko
pn

c
tjsdQjZtedm-Q�

jstdkkQhrsQ
Za

dpQc
hdQM

ZbgepZf
dQmZbgQa

drn
mc

dprQshdpepdtmc
khbgQo

pn
c

txhdpsdmQ
Kda

dmrl
hssdkmQZtrQc

dpQR
bgv

dhxQf
dphmf

dpQZkrQc
ZrQ�

mf
da

n
s-QQ

V
ZrQv

»pdmQc
hdQE

n
kf

dmQdhmdpQ�
mmZgl

d8

B
ZQmhbgsQZkkdQA

dsphda
dQc

hdQmdtdmQU
n

pf
Za

dmQdpeökkdmQjä
mmdm%Q

v
öpc

dmQc
hdQShdpa

drs»mc
dQhmQc

dpQR
bgv

dhxQrhmjdm-QB
ZQmhbgsQl

hsQ
dhmdpQv

drdmskhbgdmQ?
dc

tjshn
mQc

drQJ
n

mrtl
rQf

dpdbgmdsQv
dpc

dmQ
jZmm%Ql

örrsd
v
ie
l
m
e
h
r
im

p
o
rtie

rtQv
dpc

dm-QB
hdQrspdmf

dmQ
�

men
pc

dptmf
dmQv

öpc
dmQc

hdQP
re

iseQeöpQshdphrbgdQKda
dmrl

hssdkQ
v

hdQE
kdhrbg%QD

hdpQn
c

dpQL
hkbg

u
m

2
0

b
is

4
0
%

e
rh

ö
h
e
n-QN

pn
Q

G
ZtrgZksQa

dc
dtsdsQc

hdrQ06
.

.
QE

pZmjdmQxtr»sxkhbgQo
pn

QIZgp-QD
rQ

f
»a

dQmtpQmn
bgQshdphrbgdQKda

dmrl
hssdkQhl

QA
hn

,R
sZmc

Zpc
Qtmc

Q
k
e
in
e
W

a
h
lfre

ih
e
it

m
e
h
r-Q�

kkdQc
hdrdQE

Zjsn
pdmQv

öpc
dmQd

e
n

E
in
k
a
u
Hsto

u
rism

u
s
a
n
k
u
rb

e
ln

u
n
d
d
e
r
e
in
h
e
im

isc
h
e
n
W

irtsc
h
a
Ht

sc
h
a
d
e
n-

L
u
k
a
s
A
c
k
e
rm

a
n
n

�
trv

hpjtmf
dmQZteQc

hdQG
Zkstmf

Q
rdhmdpQL

hkbgjögd

P
e
te

r
A
n
d
e
rh

u
b

�
trv

hpjtmf
dmQZteQc

hdQG
Zkstmf

Q
rdhmdpQR

bgv
dhmd

A
n
d
re

a
s
G
lo
g
g
n
e
r

�
trv

hpjtmf
dmQZteQc

hdQG
Zkstmf

Q
rdhmdrQL

Zrsf
dfi

öf
dkr

R
u
e
d
i
In
a
u
e
n

�
trv

hpjtmf
dmQZteQc

hdQG
Zkstmf

Q
rdhmdpQKdf

dgdmmdm

B
dpQf

den
pc

dpsdQA
hn

,R
sZmc

Zpc
QhmQc

dpQShdpgZkstmf
QudpsdtdpsQQ

shdphrbgdQKda
dmrl

hssdkQtl
Q1.

Qa
hrQ3

.
!

 

B
hdQsdtpdmQN

pdhrdQv
öpc

dmQc
dmQD

hmjZtersn
tphrl

trQ
l

ZrrhuQa
dedtdpm-Q

D
rQf

»a
dQv

dmhf
dpQpdf

hn
mZkdQN

pn
c

tjsdQtmc
Qc

dtskhbgQQ
l

dgpQHl
o

n
psd-Q

J
dhmdQV

ZgkepdhgdhsQl
dgp%Qc

ZQZkkdQshdphrbgdmQKda
dmr,Q

l
hssdkQc

dl
QA

hn
,R

sZmc
Zpc

Qdmsro
pdbgdmQl

örrsdm-Q

B
hdQT

l
rdsxtmf

Qv
öpc

dQSZtrdmc
dQun

mQxtr»sxkhbgdmQQ
R

s»kkdmQmä
shf

Ql
Zbgdm-

B
hdQL

ZrrdmshdpgZkstmf
rhmhshZshudQhrsQtmmä

shf
%Qv

dhkQc
hdQ

R
bgv

dhxQrbgn
mQgdtsdQöa

dpQd
a
s
stre

n
g
ste

T
ie
rsc

h
u
tz
g
e
se

tz
d
e
r
W

e
lt

udpeöf
s-QB

hdQShdpgZkstmf
QhmQc

dpQR
bgv

dhxQhrsQhl
Q

U
dpf

kdhbgQl
hsQV

drsdtpn
o

ZQrdgpQjkdhmQrsptjstphdpsQtmc
QdrQ

f
ha

sQk
e
in
e
sy

ste
m
a
tisc

h
e
V
e
rle

tz
u
n
g
d
e
s
T
ie
rw

o
h
ls.QU

n
mQ

M
a
sse

n
tie

rh
a
ltu

n
g
k
a
n
n
k
e
in
e
R
e
d
e
se

in
-Q

B
dpQun

mQc
dpQHmhshZshudQf

den
pc

dpsdQR
sZmc

Zpc
Qe
x
istie

rt
m
it

d
e
n

B
io
-A

n
g
e
b
o
te

n
u
n
d
T
ie
rw

o
h
lla

b
e
lsQa

dpdhsr-QV
dpQshdphrbgdQ

N
pn

c
tjsdQl

hs
mn

bgQl
dgpQShdpv

n
gkQrtbgs%Q«

mc
dsQc

hdrdQgdtsdQ
rbgn

mQhl
QKZc

dm-

B
ZrQrhdgsQZtbgQd

a
s
S
c
h
w
e
iz
e
r
P
a
rla

m
e
n
tQrn

Qtmc
le
h
n
t
d
ie

u
n
n
ö
tig

e
M
a
sse

n
tie

rh
a
ltu

n
g
sin

itia
tiv

e
a
b
.

D
ie

n
e
g
a
tiv

e
n
F
o
lg
e
n
d
e
r
u
n
n
ö
tig

e
n
In
itia

tiv
e
:


